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L. Arten von Reisen
1.1- Dienstreisen
Dienstreisen sind Reisen, die zur Erledigung von Dienstgeschäf-
ten außerhalb des Dienstortes durchgeführt werden und vom

Rektor bzw. der Senatsverwaltung für lfissenschaft und Forschung
angeordnet oder genehmigt werden. Die Dienstreise umfaßt das

Díenstgeschäft und die zu seiner Erledigung notwendigen Fahrten
und Gänge zum Geschäftsort und zurück sowie am Geschäftsort.

Dienstreisen können an der KHB von Beamten, Àngestellten und

Àrbeitern durchgeführt werden. Für Dienstreisen von Gastpro-
fessoren und Gastdozenten finden die reisekostenrechtlichen
Vorschriften für die Beamten entsprechend Anwendung.

Die Genehrnígung von Dienstreisen für Lehrbeauftragte ist grund-
sätzlich nicht nöglich. In Ausnahmefällen können Lehrbeauftrag-
te ledigLich Dienstreisen zur Begleitung von Studienreisen
durchführen. Die reísekostenrechtlichen Vorschriften für die
Beamten finden entsprechend Ànwendung.

l-.1.1- Dienstreisen mit fostenerstattung bis zu l-oo Z

können genehmigt werden, stenn sie notwendig sind und im aus-
schließlichen Interesse der Hochschule liegen. Dazu gehören
u.a. Reisen

zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben,
in Rahmen der Außenvertretung der Hochschule auf Grund von

Mit,gliedschaften, Kooperationsverträgen u.ä.,
zur Teilnahme an dj.enstlich angeordneten Àusbildungs- und

Fortbi ldungsmaßnahmen .

zur Begleitung von Studienreisen.

L.L.2 Dienstreisen mit Kostenerstattung bis zu 5o t
(künstlerische und wissenschaftliche Rej-sen) können genehrnigt

werden, nenn neben den dienstlichen auch ein persönliches
fnteresse der Àntragsteller festzustellen ist. Dies wird bei
der feilnahme an Tagungen und Kongressen, Reisen im Zusammen-

hang mít Forschungsvorhaben u.ä. angenommen, unabhängíg davon,
ob ein Eigenbeitrag geleistet wird oder nicht.
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t-.1-.3 Dienstreisen ohne Kostenerstattung
Die Díenstreise wird genehmigt bei Reisen

zu Gastvorträgen, Gastvorstellungen und Prüfungen an anderen
Hochschulen.

- deren Kosten durch Dritte übernommen r,rrerden,

zur Begleitung von Studienreisen, bei denen die Höchstzahl
der zulässigen Begleitpersonen überschrítten wird (siehe
1.3).

L.2 Sonstige Reisen
L.2.L Vorste1lungsreisen, Reisen im Zusammenhang mit Berufungs-

verhandlungen
werden nach der ttÀllgemeinen Ànweisung über die Reisekostener-
stattung bei Vorst,ellungsreisenrr bezuschußt (Ànlage l-).

1.3 Studienreisen
Studienreisen sind Reisen, die der Ausbildung oder der Ergän-
zung der Ausbildung der Studierenden der KHB dienen.

Das Verfahren für die Genehmigung und für die Kostenerstattung
für Studienreisen regelt sich nach der als Anlage 2 beigefügten
ltÀllgemeinen Ànweisung über die Genehmigung und Kostenerstat-
tung von Studienreisenrr.

2. Verfahrenshinweise für die Beantragung und Abrechnung von
Dienstreisen und Studienreisen

2.L Fristen
Genehmigungen für Reisen sind spätestens zwei Wochen vor Reise-
antritt zu beantragen.

2 .2 For:m

Al-}e Dienstreisen sind schriftlich nit dem Vordruck Nr. L,
aIle Studienreisen sind nit den Vordruck Nr. 2 zu beantragen.
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2.3 Zuständigkeiten
2.3 . L Antrags- und Genehmigrungsverfahren
Anträge sind dem Referat HH zuzuleíten. Reiseanträge zur Be-
gleitung einer Studienreise werden zusammen mit dem AnÈrag auf
Genehmigung einer Studienreise über den Àbteilungsleiter dem

Referat HH zugeteit,et. Dienstreiseanträge sind ebenfaLls über
den Abteilungsleiter dem Referat HH zuzuleiten.

2.3.2 Die Ànträge werden von der Kanzlerin dem Rektor zlur

Genehmigung vorgelegt.

2.3.3 Gernäß Ûbertragungsordnung vom 21..O5.92 werden die (form-
losen) Ànträge der Kanzlerin, des Rektors und Prorektors
der Senatsverwaltung für Wissenschaft und Forschung zur
Genehmigung vorgelegt.

2.3 .4 Àbrechnung
Die Reisekostenabrechnungen sind mit Vordruck Inn. LI43O
(Anlage Nr. 4) dem Referat HH zuzuleiten.

2.4 Ergãnzende Hinwpise
2.4.1 Àuslandsreisen
Bei Auslandsdienstreisen in ein Land OsteuroPâs, der Dritten
lrrelt oder nach Kanada ist der a1s Anlage 3 beigefügte Hinweis
zu beachten.

Bei der Àbrechnung von Auslandsdienstreisen ist immer die
Uhrzeit des jeweiligen Grenzübertritts zu vermerken, da dies
für die Berechnung der Tage- und Übernachtungsgelder zwingend
erforderlich ist; bei Flugreisen gilt der Zeitpunkt der
Landung.

2. 4.2 Eisenbahnbenutzung
In der Rege1 wird die Benutzung der Eisenbahn a1s preisgünstig-
stes, regelmäßig verkehrendes Beförderungsmitt,el genehmigt
(s.a. 2.4.3).
Die Hochschule ist Inhaberin eines Großkundenabonnements der
Deut,schen Bundesbahn. Danit ist eine Ersparnis von L5 Z auf
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a1len Strecken innerhalb Deutschlands und Frankreichs ein-
schließlich dem Transit durch Belgien verbunden.
Die Àusgabe dieser Fahrkarten erfolgt ausschließIich durch das

Referat HH.

2.4.3 Pkw-Benutzung
hlerden Dienstreisen nit einem privaten Personenkraftwagen
durchgeführt, ohne daß ein triftiger Grund für die Benútzung
vorliegt, wird keine höhere ReÍsekostenvergütung gewährt als
beim Benutzen eines regelmäßig verkehrenden Beförderungsrnit,-
tels, ggf. unter Berücksichtigrung des Großkundenabonnements der
Hochschule (s.a. 2.4.2).

2.4.4 Flugrreisen
bedürfen einer besonderen Begründung. Àufgrund der hohen

Kostenersparnis sind in der Regel PX-FIüge zu buchen, auch wenn

damit ein höherer Zeitaufwand verbunden ist.

2. 4.5 Kostenäbernahme durclr Dritte
Die Kostenübernahme durch Dritte muß bereits zum Zeitpunkt der
Antragstellung angegeben werden. Sollte sich die Kostenüber-
nahme erst später herausstellen, so rnüssen die erhaltenen 7,u-

wendungen bei der Abrechnung angegeben werden.

2.5 Diese Richtlinien treten am ol-. Augrust 1993 in Kraft.
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Àn1age L

Allgeneine Anweisung äber die Reisekostenerstattung bei
Vorstellungsreisen

L. Aufwendungen für Vorstellungsreisen, z! denen Bewerber auf-
gefordert worden sind, die ihren ständigen lilohnsitz außer-
halb Berlins haben, dürfen nur nach dieser Anweisung erstat-
tet werden. Die Aufforderung muß schrift,l-ich vom Referat Pe

ausgesprochen worden sein. Zur persönlichen Vorst,ellung soI1
nur aufgefordert werden, tìrenn dafür ein dringendes dienst-
liches fnteresse besteht.

Vorstellungsreisen sind keine Dienstrej-sen (S 2 Abs. 2 BRKG)

und auch keine Reisen aus besonderem Ànlaß (S 23 BRKG). Die
erforderlichen Àusgraben sind dennoch aus den Ansåtzen fur
Dienstreisen anzuordnen.

Bewerber, die zur Vorst,ellung aufqefordert worden sind, êr-
halt,en die entstandenen notwendigen Fahrkosten. Fahrkosten,
die am !{ohnort oder auch am ausrdärtigen Vorstellungsort ent-
stehen, werden nicht, berücksichtigt.

Notwendige Fahrkosten im Sinne der Nummer 2 sind die Kosten
der billigsten Fahrkarte der allgemein niedrigsten Klasse
eines regehnäßig verkehrenden Beförderungsmittels für den
krirzesten Reiseweg. Zuschläge im Eisenbahnverkehr hrerden

nicht erstaÈtet.

Bei Benutzung eines eigenen Kraftfahrzeugs wird als Aus-
lagenersatz eine lrlegstreckenentschädigung in Höhe der Sätze
des S 6 Äbs. L Satz L BRKG gewährt. Höchstens werden jedoch
die Fahrkosten erstattet, die bei Benutzung eines regel-
rnelßig verkehrenden Beförderungsrnittels hått,en erstattet
werden können.

Flugkosten werden bis zur Höhe des Betrages erstattet, der
bei einer Landreise erstattungsfähig wäre. Führt ein

3
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Bewerber, âD dessen Einstellung ein besonderes dienstliches
fnteresse besteht, eine eintägige Vorstellungsreise nach
Berlin durch, so werden die vol1en Flugkosten der niedrig-
st,en Flugklasse erstattet, ês sei denn, daß die Vorstel-
Iungsreise auch auf dem Landweg an einem Tag hätte ange-
treten und beendet werden können.

4. Wohnt der Bewerber im Aus1and, so werden für die Reise-
strecke im Ausland die Fahrkost,en (Nummern 2 und 3) zur
Hälfte erstattet.

5. üÍird am auswärtigen VorstelLungsort eine Übernachtung not-
wendigr so erhäIt der Bewerber einen Übernachtungszuschuß
in Höhe von 90 v.H. des Übernachtungsgeldes der Reisekosten-
stufe A nach S l"O Abs. 2 BRKG. Ein Ûbernachtungszuschuß wird
nicht gewährt, r{enn amtl-iche unentgeltliche Unterkunft be-
reitgesteltt wird.

6. Besteht, an der Gewinnung eines außerhalb Berlins wohnenden
Bewerbers ein besonderes dienstliches Interesse und wird der
Bewerber eingestellt, können Àusnahmen von den Nummern 3, 4

und 5 zugelassen werden. Das besondere dienstliche Interesse
besteht, u.a. darin, daß der Bewerber ein über die Grenzen
Deut,schlands hinaus anerkannter Vertreter seines Faches ist.
Diese Ausnahmegenehmigungen werden nur in entsprechend be-
gründeten Fäl-1en erteilt.

Hat ein auswärt,iqer Bewerber einen Ruf auf eine C 4-Profes-
sur erhalten und wurden Berufungsverhandlungen erforderlich,
so erhäIt der Bewerber die Reisekosten entsprechend Nr. 3

.A,bs. 3 Satz 2 für eíne Reise erstattet.

7. Dem Bewerber ist in der Àufforderung zur Vorstellung mitzu-
teÍLen, daß ihm auf Àntrag Fahrkostenersatz und ggf. über-
nachtungszuschuß nach Maßgabe dieser Àllgemeinen Anweisung
gewährt werden kann. Die im Àusland wohnenden Bewerber sind
außerdem auf die eingeschränkte Kostenerstattung (Nurnmer 4)
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und darauf hinzuweÍsen, daß ein übernachtungszuschuß nur
für notwendige Übernachtungen am Vorstellungsort gewährt
wird.

8. Diese Allgemeine Ànwej-sung tritt an 0L. August, L993
in Kraft.
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1 Grundsätzliche Regelungen
l-.1- Begriffsbestinmung
Studienreisen sind Reisen, die der Àusbildung oder der Ergän-
zur,g der Ausbildung der Studierenden der KHB dj-enen.

Exkursionen innerhalb Berlins, z.B. Besichtigung u.ä., werden
grundsätzlich wie Studienreisen behandelt. Dabei kommt ej-n

Fahrkostenersatz wegen des in Anspruch zu nehmenden Berliner
Nahverkehrsnetzes in der Regel nicht in Betracht,, ebenso ent-
fa1len Übernachtunqrskosten.

L.2 Leitung von Studienreisen
L-2.L Die Leítung von Studienreisen obliegt in erster Linie den

Professoren; wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter
und Lehrkräfte für besondere Àufgaben können Studienreisen
leiten, soweit sie die auf die Studienreisen bezogene

Lehrveranst,altung durchführen. Die Leitung von Studienreisen
durch Gastprofessoren und -dozenten sowíe Lehrbeauftragte ist
nur ausnahmsweise zulässig. Studierende - auch vrenn diese in
Beschäftigungsverhältnissen zur Hochschule stehen - und

sonstigen Mitarbeitern kann die Leitung von Studienreisen nicht
übertragen werden.

L.2.2 Ist beabsicht,igt, die Studienreisen ohne Leitung durch-
zuführen, bedarf dies einer schriftlichen Begründung.

L.3 Dienstreisen zur Begleitung von Studienreisen
Grundsätzlich kann bei jeder Studienreise nur für einen Leiter
eine Dienstreise genehnigt werden. Í{enn an einer Studienreise
mehr aIs 20 Studierende teilnehmen oder die teilnehmenden Stu-
dierenden besonders intensiv betreut, werden müssen, können für
weitere Begleitpersonen Dienstreisen genehmigt werden.
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I.4 Studentische TeíInehmer
L.4.1 An Studienreisen dürfen sich unt,er Inanspruchnahme von
Zuschußmítteln ín der Regel nur Studierende der KHB beteiligen.
Die feilnahmeberechtigung ist vom Studienreiseleiter vorher zu
prüfen.

L.4.2 Personen, die nicht Mitglieder einer Hochschule sind,
dürfen - auch aus versícherungsrechtlichen Gründen - an

Studienreisen nicht teilnehnen. Ausnahmen sind nur mit ZusÈim-
mung der Kanzlerin zulässig (2.8. in Rahmen der Erwachse-
nenbildung, Betreuung von körperbehinderten Studierenden usw. ).
Kosten hierfür werden von der Hochschule nicht übernommen.

2 Vorbereitung von Studienreisen
2.L Dauer
Eine Studienreise darf nur so lange dauern, bis der nit dj-eser
Reise verbundene Àusbildungszweck erfüIlt ist.

2.2 Auslandsstudienreisen
Werden ÀuslandssÈudienreisen geplantr so soII vom Studienreise-
teit,er rechtzeitig geklärt werden, ob hierfür Zuschusse Dritter

z.B. vom DAAD oder dem GoeÈhe-Institut - eingeworben werden
können.

2.3 Kostenplan
Die Studienreiseleiter oder ein von ihm Beauftragter steLlen
rechtzeitig - qqf. nach Einholung von Angeboten einen Kosten-
plan für die Studienreise auf. Der Kostenplan ist Basis für die
Festsetzung des Hochschulzuschusses.

2.4 Eigenleistung
Die von den studentischen Rei-seteilnehmern zu entrichtenden Ei-
genleistungen sollen rechtzeitig beim Studienreiseleiter oder
einem von ihm Beauftragten eingezahlt werden. Der Anspruch auf
Teilnahme an der Studienreise entsteht erst mit, der Einzahlung
des Eigenbet,rages.
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Tritt ej-n Studierender aus Gründen, die er zu vertreten hat,
von seiner Anmeldung zur Studienreise zurückr so hat er die
Kosten zu tragen, die durch seinen Rücktritt entst,ehen; dies
ist den Studierenden bei der Ankündigung der Studienreise nit-
zuteilen.

2.5 Vorschuß
Die Àuszahlung eines Vorschusses aus dem KHB-Haushalt kann von
dem Leiter der Studienreise unter Berücksicht,igung des vorge-
gebenen finanziellen Gesamtrahmens beirn Referat HH beantragt
werden. Ein Vorschuß kann nur in Höhe bis zu 75 Z des voraus-
sichtlichen Zuschusses gezahlt werden.

2.6 Auswahl der Verkehrsmittel
Bei der Entscheidung über das Verkehrsmittel ist grundsätzlich
das preiswerteste Verkehrsmittel auszuwählen.
Private Kraftfahrzeugre der studentischen Teilnehmer sollen nur
ausnahmsweise eingesetzt werden. Hierfür ist das Einverständnis
der Hochschule - HH - erforderlich.

2.6.L Bei der Inanspruchnahme von gerderblichen Omníbusunter-
nehmen müssen mindestens drei Angebote eingeholt und dem

Studienreiseantrag beigefügt, werden.

2.6.2 So11 das hochschuleigene Kraftfahrzeug benutzt werden,
ist nach Rücksprache ¡nit dem Referat Tech die vorherige Zustim-
mung der Kanzlerin ej-nzuholen. Die Allgemeine Anweisung für
Selbstfahrer an der KHB vom 25.06.93 ist zu beacht,en.

3 Grundsätze zur Finanzierung
3.1- HochschulzusclruB
Die Hochschule übernimmt folgende Kosten:
a) Fahrtkosten einschLießlich der erforderlichen Fahrten vor

Ort.
b) Neben}<osten, die erforderlich sind, z.B. Visagebühren, Ein-

trittsgelder.
c) Übernachtungskosten einschLießlich Frühstück bis zum Höchst-

betrag von 20,-- DM (JugendherbergssaLz).
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Ausgaben für Trinkgetder, Gastgeschenke, Abschiedsfeiern,
trgemütliche Àbendet! ushr. sind nicht abrechnungsfähig.

lìlerden Exkursionen ganz oder teilweise aus Zuwendungen Dritter
finanziert, so reduziert sich der Hochschulzuschuß entspre-
chend.

3.2 Eigenleistung
Die Kosten, die nicht durch 3.1- gedeckt sind, sind die Eigen-
leistungen der Studierenden, die zusammen rnit dem Hochschul-
zuschuß direkt zur Deckung der notwendígen Studienreisekosten
der Studierenden (Zahlungen an Transportunternehmen, Beherber-
gungsbetriebe usrr/. ) verwendet, werden.

3.3 Nutzung von privaten Kraftfahrzeugen der Studierenden
Werden private Kraftf ahrzevge der Studierenden eingreset,zt, so
erhalten die Fahrzeughalter gegen Vorlage der Quittungen einen
Zuschuß bis zur Höhe der tatsächlichen Àufwendungen (Benzin-
kosten sowie etwaige Insassenversicherung) .

4 Studienreisen nactr nSaüenn

4.L Reserrrienrng
Die Belegung erfolgt durch das Referat Tech.

4.2 Finanzierung
DÍe Ziffer 3.L c) gilt mit folgender Maßgabe:
Der Hochschulzuschuß reduziert sich auf 5r-- DM pro Tag, da
die Übernachtungsgelegenheit seitens der Hochschule gestellt
wird.

5 Versicherungsrechtliche Fragen
5.1- Gesetzlicher Versicherungsschutz
Studierende und Studienreiseleiter im Angestelltenverhältnis
genießen bei ihrer Teilnahme an Studienreisen den gesetzlichen
Unfallversicherungsschutz nach der RVO. Beamte erhalten im
Falle eines Unfalls im Zusammenhang von Studienreísen Leistun-
gen nach Maßgabe des Beamtenversorgrungsgesetzes.
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6 Abrechnung und Rechnungslegrung
6.l- Form und Frist
Spätestens vier Wochen nach Beendigung einer Studienreise ist
vom Studienreiseleiter ej-ne Àbrechnung bzvr. ein Verwendungs-
nachweis zu erstellen und dem Referat HH zuzuleit,en. Dabei sind
die Unterlagen votlständig und geordnet nach:

a) Fahrtkosten
b) Übernachtungs- und Verpflegungskosten
c) Sonstige Kosten
einzureichen. Gleichartige Àusgaben, z.B. Eintrittsgelder,
Visagebühren, Umtauschbescheinigungen, sollen zusanmengefaßt
werden.

Der Reiseleiter hat sicherzustellen, daß aIle Ausgaben (2.8.
Transportunternehmen, Beherbergungsbetriebe usw. ) durch euit-
tungren belegt werden.
Für die Abrechnung ist der Vordruck Nr. 3 zu verwenden.
Der Abrechnungr ist eine Teilnehmerliste beizufügen (Vordruck
Nr. 4).

6.2 Drittnitt'el
Soweit bei Studienrei-sen Drittmittel in Anspruch genommen

worden sind, ist der Verwendungsnachweis entsprechend zu er-
weitern. Dabei ist auch darzulegen, welche Bedingungen mit, der
Ännahme der Drittmittel oder Sachzuwendungen verbunden waren.

Wenn der Zuwendungsgeber einen besonderen Nachweis über die
Verwendung der Zuwendungsmítt,e1 verlangt, so ist dieser Nach-
weis ebenfalls vom Studienreiseleiter zu erstellen und dem

Referat HH zuzuleiten.

7 Sonstiges
7.L Besondere Vorkommnisse
Besondere Vorkommnisse während ej.ner Studienreise (Unfä11e oder
schwere Erkrankungen von Hochschulnitgliedern u.ä. ) sollen un-
verzüg1ich dem Referat HH gerneldet werden.
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7.2 Beratung
Einzelfragen im Zusammenhang nit der Durchführung und Finanzie-
rung von Studienreisen sind vorrangig an das Referat HH zr)
richten.

7.3 Studienreisen ohne Zuschrisse
Sollen Studienreisen ohne Zuschüsse aus dem Hochschulhaushalt
durchgefrihrt werden, müssen derartige Studienreisen dennoch aus

versicherungsrechtlichen Gründen vorher vom Referat, HH geneh-
migt werden.

7.4 Inkrafttreten
Diese Allgeneine Ànweisung trítt am Ol-. August 1993 in Kraft.


